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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Matthias Lieschke (AfD) 
 
 
Lehrer in zwei Systemen - Anerkennung von Dienstzeiten in der ehemaligen 
DDR 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4004 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Die Schule ist nur so gut wie ihr Bildungssystem. Das Bildungs- und Erziehungssys-
tem hatte in der DDR einen sehr hohen Stellenwert. Persönlichkeitsentwicklung 
stand in der Bildung und Erziehung als Allgemeingut im Mittelpunkt. Lehrer wurden 
an Fach- und Hochschulen so ausgebildet, dass sie einen fachgerechten Unterricht 
erteilen konnten. Quereinsteiger waren nicht erforderlich. Heute hat sich das Verhält-
nis von Erziehung und Bildung der Schüler zu eigenständigen Persönlichkeiten stark 
verändert und die Anerkennung für in der DDR-Zeit erbrachten Unterrichtsleistungen 
hält sich in Grenzen. 
 
Gesonderte Vorbemerkung zur Frage 5: Eine Lehrerin erlebte genau die geschilderte 
Situation. Beide Lehrer haben 40 Jahre gearbeitet. Beide haben ebenfalls in der 
ehemaligen DDR ihren Dienst absolviert. Eine davon komplett in Sachsen-Anhalt und 
die andere die ersten beiden Jahre knapp hinter der Landesgrenze in Sachsen. Es 
ist unverständlich, weshalb nach der Wiedervereinigung Unterschiede zwischen den 
Bundesländern gemacht werden. Diese gab es in der ehemaligen DDR nicht. So ar-
beitete eine Lehrerin im Kreis Wittenberg und die andere im Kreis Eilenburg. Ein Ju-
biläum sollte nicht durch eine Landesgrenze gestört werden. Ein Jubiläum muss 
nach den Dienstjahren berechnet werden. Laut mir vorliegenden Informationen ist 
dies kein Einzelfall, sondern gängige Praxis. 
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Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Bildung 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: 
Welche Anzahl an Lehrern wurde jeweils in den Jahren 2015 bis 2020 im Rah-
men des vierzigsten Dienstjubiläums geehrt? 
 
Antwort: 
Im Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2020 werden 2.736 Lehrkräfte1 an öffent-
lichen Schulen des Landes Sachsen-Anhalt ihr 40-jähriges Dienstjubiläum begangen 
haben.  
 
Frage 2: 
Bei wie vielen Lehrern weicht die Jubiläumsdienstzeit von der Beschäftigungs-
dienstzeit ab? 
 
Antwort: 
Nach § 23 Abs. 2 TV-L erhalten Beschäftigte ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer 
Beschäftigungszeit (§ 34 Abs. 3 TV-L) von 25 und 40 Jahren. Vor diesem Hinter-
grund entspricht tarifrechtlich die Jubiläumsdienstzeit der Beschäftigungsdienstzeit 
nach § 34 Abs. 3 TV-L. 
 
Frage 3: 
Wie wird die Tatsache begründet, dass Lehrer, inklusive ihrer Arbeit als Lehrer 
in der DDR, Jubiläumszeit nicht anerkannt bekommen, obwohl sie ununter-
brochen die Tätigkeit als Lehrer ausübten? 
 
Antwort: 
Für die als Jubiläumsdienstzeit maßgebliche Beschäftigungsdienstzeit ist nach § 34 
Abs. 3 TV-L tarifrechtlich nicht die Art der Tätigkeit ausschlaggebend, sondern das 
Beschäftigungsverhältnis, also grundsätzlich die Zeit, die bei demselben Arbeitgeber 
im Arbeitsverhältnis zurückgelegt wurde. Dieser Anknüpfungspunkt der Jubiläums-
dienstzeit beruht auf einer entsprechenden Einigung der Tarifvertragsparteien. 
 
Frage 4: 
Mir liegen teilweise Begründungen vor, dass gemäß § 39 BAT-O Jubiläumszei-
ten nicht anerkannt werden können, da ein Arbeitsverhältnis nicht mit dem 
Land Sachsen-Anhalt oder einer Vorgängereinrichtung bestand. Hier werden 
Jubiläumszeiten nicht anerkannt, wenn die Lehrer in anderen Bundesländern 
ihren Dienst erfüllten. Weshalb wird diese Regelung so ausgelegt. 
 
Antwort: 
Nach § 34 Abs. 3 Satz 3 TV-L werden Zeiten bei einem anderen Arbeitgeber, das 
heißt auch bei einem anderen Bundesland, anerkannt, wenn Beschäftigte zwischen 
Arbeitgebern wechseln, die vom Geltungsbereich des Tarifvertrages erfasst werden. 
Das gilt entsprechend auch bei Wechseln von anderen öffentlich-rechtlichen Arbeit-

                                            
1 Geringfüge Abweichungen durch Übertragungs- und Erfassungsfehler sind nicht auszuschließen. 
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gebern. Die Fragestellung zielt vor diesem Hintergrund offensichtlich auf die An-
wendbarkeit der Regelungen auf Rechtsnachfolgekonstellationen bei Arbeitsverhält-
nissen in der ehemaligen DDR unter Überleitung von früheren Festsetzungen in den 
TV-L nach § 14 Abs. 2 TVÜ-Länder. Nach § 19 BAT-O einschließlich der Über-
gangsvorschriften zu § 19 BAT-O wurde grundsätzlich nur die bei demselben Arbeit-
geber bzw. dessen Rechtsnachfolger in einem Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit 
für die Beschäftigungszeit berücksichtigt. Diese nach § 19 BAT-O anerkannten Be-
schäftigungszeiten waren für Jubiläumszuwendungen nach § 39 BAT-O relevant. Für 
Beschäftigte, die zum 01.11.2006 in den TV-L übergeleitet wurden, werden gemäß 
§ 14 Abs. 2 TVÜ-Länder für die Anwendung des § 23 Abs. 2 TV-L die bis zum 
30.10.2006 zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe des § 39 BAT-O anerkannte 
Beschäftigungszeit sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Abs. 3 TV-L be-
rücksichtigt. Diesbezüglich hat sich das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung 
vom 03.12.2003 (Az. 10 AZR 103/03) abschließend mit der Frage des Arbeitgeber-
wechsels zu DDR Zeiten und dem Einfluss dessen auf die tarifrechtliche Jubiläums- 
und Beschäftigungszeit nach dem damals geltenden BAT-O auseinandergesetzt. Die 
auf Grundlage der Vorschriften des BAT-O seinerzeit festgestellten Beschäftigungs-
zeiten sind nach § 14 Abs. 2 TVÜ-Länder übergeleitet und gelten - auch aus Grün-
den des Vertrauensschutzes - bindend fort. Im Übrigen wird auf die Entscheidungs-
gründe des Bundesarbeitsgerichts vom 03.12.2003 verwiesen (Anlage). 
 
Frage 5: 
Für die betroffenen Lehrer ist diese Regelung vollkommen ungerecht und nicht 
nachvollziehbar. So kommt es zu Ehrungen von Kollegen mit 40 Jubiläumsjah-
ren mit Blumenstrauß und Geldzuweisung, während eine zweite Kollegin, die 
ebenfalls 40 Jahre als Lehrer gearbeitet hat, ihr Jubiläum nicht feiern kann, weil 
sie 20 Kilometer außerhalb von Sachsen-Anhalt ihren Dienst versah. Welche 
Maßnahmen werden ergriffen, um solche peinlichen und diskriminierenden Si-
tuationen in Zukunft zu vermeiden? 
 
Antwort: 
Die Ehrungen und Auszahlungen für Tarifbeschäftigte werden weiterhin auf Grund-
lage des bindenden Tarifrechts vorgenommen. Mit unterschiedlichen biographischen 
Hintergründen und damit verbundenen Erwartungshaltungen wird im Rahmen für-
sorglicher Personalführung individuell umgegangen. 
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Jubiläumszuwendung nach BAT-0 - Berechnung der Beschäftigungszeit 

Orientierungssatz 

1. Der Begriff der Beschäftigungszeit iSv § 19 BAT-0 ist auch bei den anderen Vorschriften des 

BAT-0 zugrunde zu legen, bei denen Zeiten einer früheren Tätigkeit eine Rolle spielen kön   

nen. 

 
Als "Beschäftigungszeit" wird im Geltungsbereich des BAT-0 ebenso wie im Geltungsbereich 

des BAT grundsätzlich nur "die bei demselben Arbeitgeber" zurückgelegte Zeit erfasst. Zeiten 

bei anderen Arbeitgebern können deshalb, soweit nicht ausnahmsweise etwas anderes be 

stimmt ist, nicht auf die Beschäftigungszeit iSv § 19 BAT-0 bzw§ 19 BAT angerechnet werden. 

 

Die Übergangsvorschriften (hier Nr 3) zu§ 19 BAT-0 regeln Fälle eines anrechnungsunschädli 

chen Arbeitgeberwechsels. 

 
Gleichwohl kann daraus nicht geschlossen werden, dass jeglicher Arbeitgeberwechsel zu DDR 

Zeiten im Bereich der Funktionsnachfolge des heutigen Arbeitgebers unschädlich wäre. Viel 

mehr ist daran festzuhalten, dass die Berücksichtigung früherer  Beschäftigungszeiten bei  den 

in der Übergangsvorschrift genannten Einrichtungen oder Betrieben nur "nach Maßgabe des 

Absatzes l" des§ 19 BAT-0 erfolgen kann, dh ein Arbeitgeberwechsel zu DDR-Zeiten führt 

grundsätzlich ebenso zur Nichtanrechnung der bei dem früheren Arbeitgeber zurückgelegten 

Beschäftigungszeit wie ein Arbeitgeberwechsel im  zeitlichen Geltungsbereich des  BAT-0. 

 
Der Wechsel von einem Kreis zu einem anderen wurde auch nach dem Recht der DDR als Ar 

beitgeberwechsel angesehen. 

 

2. Bestätigung des Urteils des BAG vom 24.5.2000, 10  AZR 402/99 (AP Nr 1 zu§ 39  BAT-0). 

 
Fundstellen 

ZTR 2004, 304-305 (red. Leitsatz 1 und Gründe) 

EzBAT § 19 BAT Nr 22 (red. Leitsatz 1-2 und Gründe) 

Verfahrensgang 

vorgehend ArbG Dessau, 19.  Februar 2002, 6 Ca 355/01,  Urteil 

vorgehend Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt 8. Kammer, 7. November 2002, 8 Sa 166/02, Urteil 

Diese Entscheidung zitiert 

Rechtsprechung 
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Bestätigung BAG 10. Senat, 24. Mai 2000, 10 AZR 402/99 

 

 
Tenor 

 
1. Auf die Revision des beklagten Landes wird das Urteil des Landesarbeits 

gerichts Sachsen-Anhalt vom 7. November 2002 - 8 Sa 166/02 -  aufgehoben. 

 
2. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Dessau 

vom 19.  Februar 2002 - 6 Ca 355/01 - wird  zurückgewiesen. 

 

3. Die Klägerin hat auch die Kosten der Berufung und der Revision zu tragen. 

 
Tatbestand 

 
1 Die Parteien streiten über einen Anspruch der Klägerin auf eine Jubiläumszuwendung 

und in diesem Zusammenhang  über die Anerkennung von Beschäftigungszeiten. 

 

2 Die 1942 geborene Klägerin ist bei dem beklagten Land als Grundschullehrerin beschäf 

tigt. Auf das Arbeitsverhältnis finden kraft beiderseitiger Tarifgebundenheit der Bundes 

Angestelltentarifvertrag Ost (BAT-0) und die diesen ergänzenden, ändernden oder erset 

zenden Tarifverträge in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung. Die hier relevanten Bestim 

mungen lauten: 
 

3 "§ 39 BAT-0 

 
4 Jubiläumszuwendungen 

 
5 (1) Der Angestellte erhält als Jubiläumszuwendung bei Vollendung einer 

Beschäftigungszeit (§ 19) 
 

6 von 25 Jahren 

von 40 Jahren 

von 50 Jahren 

600,- DM, 

800,-- DM, 

1.000,- -- DM. 

 
 

 
7 

 
8  Zur Beschäftigungszeit im Sinne des Satzes 1 rechnen auf Antrag auch die  Zeiten, die 

bei dem Arbeitgeber oder seinem Rechtsvorgänger in einem Beschäftigungsverhältnis   

vor Vollendung des 18. Lebensjahres oder in einem Ausbildungsverhältnis zurückgelegt 

worden sind, sofern sie nicht vor einem Ausscheiden nach§ 19 Abs. 1 Unterabs. 3   liegen. 

 
 

 
9 § 19 BAT-0 

 
10 Beschäftigungszeit 

 
11 (1) Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber nach Voll 

endung des 18. Lebensjahres in einem Arbeitsverhältnis zurückgelegte 

Zeit, auch wenn sie unterbrochen  ist. 
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12 Zeiten einer Tätigkeit im Sinne des § 3 Buchst. n werden nicht berück 

sichtigt. 
 

13 Ist der Angestellte aus seinem Verschulden oder auf eigenen Wunsch  

aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden, so gilt die vor dem Ausschei 

den liegende Zeit nicht als Beschäftigungszeit, es sei denn, daß er das 

Arbeitsverhältnis wegen eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbau 

es oder wegen Unfähigkeit zur Fortsetzung der Arbeit infolge einer Kör 

perbeschädigung oder einer in Ausübung oder infolge seiner Arbeit erlit 

tenen Gesundheitsschädigung aufgelöst hat  oder die Nichtanrechnung 

der Beschäftigungszeit aus sonstigen Gründen eine unbillige Härte dar 

stellen würde. 

 
 
 

14 (4) Andere als die vorgenannten Zeiten dürfen bei Bund und Ländern nur 

durch Entscheidung der obersten Dienstbehörde im Einvernehmen mit 

der für das Personalwesen (Tarifrecht) zuständigen obersten Dienstbe 

hörde als Beschäftigungszeiten angerechnet werden. 

 
 

 
15 Übergangsvorschriften für Zeiten vor  dem 1. Januar  1991: 

 
 

 
16 2. Ist infolge des Beitritts der DDR der frühere Arbeitgeber weggefallen, 

ohne daß eine Überführung nach Artikel 13 des Einigungsvertrages er 

folgt ist, gelten als Beschäftigungszeit nach Maßgabe des Absatzes  1 

 
 

 
17 b) für Angestellte der Länder 

 
18 Zeiten der Tätigkeit bei zentralen oder örtlichen Staatsorganen und ihren 

nachgeordneten Einrichtungen oder sonstigen Einrichtungen oder Betrie 

ben, soweit das Land deren Aufgaben bzw. Aufgabenbereiche derselben 

ganz  oder überwiegend übernommen hat, 

 
 

 
19 3. Für die Anwendung des § 39 werden auch die nicht unter die vorste 

henden Nrn. 1 und 2 fallenden Zeiten der Tätigkeit bei zentralen oder 

örtlichen Staatsorganen und ihren nachgeordneten Einrichtungen oder 

sonstigen Einrichtungen oder Betrieben, deren Aufgaben bzw. Aufga 

benbereiche derselben ein Arbeitgeber ganz oder überwiegend über 

nommen hat, der unter den BAT-0 fällt. und Zeiten der Tätigkeit bei der 

Deutschen Reichsbahn und bei der Deutschen Post nach Maßgabe des 

Absatzes 1 als Beschäftigungszeit berücksichtigt, es sei denn, daß diese 

Zeiten nach Nr. 4 oder einer entsprechenden Regelung nicht anzurech 

nen wären." 
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20 In der ehemaligen DDR war die Klägerin zunächst seit dem 1. August 1961 beim Rat der 

Kreises B als Lehrkraft tätig. 1967 und 1970 wurden ihre Kinder geboren. Mit Wirkung 

vom 15. Januar 1973 schloss die Klägerin mit dem Rat des Kreises B einen Aufhebungs 

vertrag. Darin heißt  es ua.: 
 

21 "Begründung: 

 
22 Kollegin M verzieht nach W und nimmt dort eine Tätigkeit im Schuldienst 

auf." 
 

23 Seit dem 15. Januar 1973 war die Klägerin beim Rat des Kreises W im Bereich der Volks 

bildung tätig, zunächst bis zum 31. Juli 1973 als Erzieherin und seit dem 1. August 1973 

fortdauernd bis zur Übernahme in den Dienst des beklagten Landes als Unterstufen  

bzw. Grundschullehrerin. 

 

24 Mit Schreiben vom 14. Oktober 1992 bescheinigte die Bezirksregierung D der Klägerin 

den Beginn ihrer Beschäftigungs- und Jubiläumsdienstzeit mit  dem 1. August 1961 und 

die Vollendung einer 40jährigen Dienstzeit mit dem 1. August 2001. Nach Beantragung 

einer Jubiläumszuwendung für die Klägerin durch ihre Schulleiterin setzte das beklagte 

Land den Beginn der Beschäftigungs- und Jubiläumsdienstzeit mit Schreiben vom 19. Ju 

ni 2001 abweichend auf den 15. Januar 1973 fest. Mit Schreiben vom 20. August 2001 

machte die Klägerin vergeblich die Anerkennung der Zeit seit dem 1. August 1961 gel 

tend. 

 

25 Die Klägerin hat darauf verwiesen, dass die Nichtanerkennung ihrer Dienstzeiten vom 1. 

August 1961bis zum 14. Januar 1973 eine unbillige Härte iSv. § 19 Abs. 1 BAT-0 darstel 

le. Der Arbeitgeberwechsel vom Rat des Kreises B zum Rat des Kreises W sei familienbe 

dingt notwendig gewesen. Im Zuge der staatlichen Lenkung von Hochschulabsolventen  

sei ihrem Ehemann seinerzeit eine Arbeitsstelle in einem W Chemiebetrieb zugewiesen 

worden. Zugleich habe sich die Möglichkeit ergeben, dort eine größere Dreiraumwoh 

nung in einem Neubaublock zu beziehen, was in B für sie nicht möglich gewesen sei. Un 

ter den Lebensbedingungen in der ehemaligen DDR sei ein Auskommen nur bei Berufs 

tätigkeit beider Eltern gewährleistet  gewesen. Zugleich hätten die zwei Kinder im Alter  

von sechs und zwei Jahren versorgt werden müssen. Beides habe den Arbeitgeberwech 

sel unvermeidlich  gemacht. 

 

26 Die Klägerin hat erstinstanzlich beantragt 

 
27 festzustellen, dass das beklagte Land verpflichtet ist, die Zeit vom 1. August 

1961 bis zum 14. Januar 1973 als Beschäftigungszeit im Sinne des§ 19 BAT- 

0 iVm. den Übergangsvorschriften Nr. 1 bis 4 zu§ 19 BAT-0 anzuerkennen. 

 

28 In der Berufungsinstanz hat die Klägerin ihren Antrag dahin geändert, 

 
29 das beklagte Land zu verurteilen, an sie einen Betrag in Höhe von 800,00 

DM (409,03 Euro) nebst 5 % Zinsen über dem Diskontsatz seit dem 23. Mai 

2001 zu zahlen. 

 

30 Das beklagte Land hat sich zu seinem Klageabweisungsantrag auf das Urteil des Senats 

vom 24. Mai 2000 - 10 AZR 402/99 - (AP BAT-0 § 39 Nr. 1) berufen, wonach ein vor dem 

1. Januar 1991 auf eigenen Wunsch erfolgter  Arbeitgeberwechsel zwischen in der Über- 
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gangsvorschrift Nr. 3 zu§ 19 BAT-0 genannten Einrichtungen oder Betrieben in der ehe 

maligen DDR dazu führe, dass die Zeiten vor dem Wechsel nicht als Beschäftigungszei 

ten bei der Berechnung des Anspruchs  auf eine Jubiläumszuwendung nach§ 39 BAT-0 

zu berücksichtigen seien. Es hat geltend gemacht, die Voraussetzungen einer unbilligen 

Härte iSv. § 19 Abs. 1 BAT-0 lägen insbesondere mit Blick auf das gut ausgebaute Kin 

derbetreuungssystem in der ehemaligen DDR nicht vor. Dass der Ehemann der Klägerin 

im zeitlichen Zusammenhang mit deren Arbeitsplatzwechsel eine neue Stelle in W ange 

treten habe und der Umzug deshalb erforderlich gewesen sei, hat das beklagte Land mit 

Nichtwissen  bestritten. 

 

31 Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat ihr stattge 

geben. Mit seiner vom Landesarbeitsgericht zugelassenen Revision begehrt das beklagte 

Land die Wiederherstellung des Urteils  des Arbeitsgerichts. 

 

Entscheidungsgründe 

 
32 Die Revision des beklagten Landes ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Urteils des 

Landesarbeitsgerichts und zur Zurückweisung der Berufung der Klägerin (§ 562 Abs.  1, 

§ 563 Abs. 3 ZPO). 

 
33 1. Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, die Klägerin habe mit Ablauf des 31. Juli 

2001 eine 40jährige Beschäftigungszeit iSv. § 19 BAT-0 iVm. Nr. 2 und 3 der Übergangs 

vorschriften zu dieser Tarifnorm zurückgelegt.§ 19 Abs. 1 Unterabs. 3 BAT-0 (idF des 

Änderungstarifvertrages Nr. 12 zum BAT-0 vom 29. Oktober 2001: Unterabs. 2) stehe   

nicht entgegen. Im Regelungsbereich der Übergangsvorschriften ergebe die Tarifver 

tragsauslegung, dass nur ein Arbeitgeberwechsel der Anrechnung früherer Beschäfti 

gungszeiten entgegenstehe, mit dem der Arbeitnehmer aus dem Bereich der Funktions 

nachfolge seines heutigen Arbeitgebers ausgeschieden sei. "Denselben Arbeitgeber" und 

"dasselbe Arbeitsverhältnis" gebe es im Regelungsbereich der Übergangsvorschriften 

nämlich nicht. Bei welchem Arbeitgeber die Tätigkeit im Funktionsbereich des jetzigen 

Arbeitgebers zurückgelegt worden sei, sei unerheblich. Auch bei dieser Auslegung ver 

bleibe für§ 19 Abs. 1 Unterabs. 3 BAT-0 im Bereich der Übergangsvorschriften ein be 

deutender Anwendungsbereich; im Übrigen würde auch ein beschränkter Anwendungs 

bereich dem Charakter dieser Tarifnorm als Ausnahmevorschrift entsprechen. Mit der 

befürworteten Auslegung sei zudem eine grundsätzliche Deckungsgleichheit mit den 

entsprechenden Regelungen des BAT (West) gegeben. Anderenfalls würden die Beschäf 

tigungszeiten vor dem Arbeitgeberwechsel gern.§ 72 A II Nr. 1 iVm. § 20 Abs. 3 Satz 2  

BAT zwar bei einer Beschäftigung in den alten Bundesländern anerkannt, nicht aber bei 

einer Beschäftigung im Geltungsbereich des BAT-0. Dass dies von den zum Teil identi 

schen Tarifvertragsparteien so gewollt  gewesen sei, könne nicht angenommen werden. 

Auf die Frage einer "unbilligen Härte" und die Verbindlichkeit der ursprünglichen Dienst 

zeitberechnung vom 14. Oktober 1992 komme es deshalb nicht mehr   an. 

 

34 II. Dem folgt der Senat nicht. Vielmehr bleibt    er bei seiner im Urteil vom 24. Mai 2000 

- 10 AZR 402/99 - (AP BAT-0 § 39 Nr. 1) vertretenen Rechtsauffassung. Die Argumente 

des Landesarbeitsgerichts in dem angefochtenen Urteil rechtfertigen es nicht, diese Se 

natsrechtsprechung aufzugeben. 

 

35 1. Soweit das Landesarbeitsgericht auf§ 72 A II Nr. 1 iVm. § 20 Abs. 3 Satz 2 BAT hin 

weist, lässt sich daraus für die Auslegung von § 19 Abs. 1 BAT-0 und der dazu bestehen 

den Übergangsvorschriften nichts ableiten. § 20 BAT wurde bewusst nicht in den  BAT-0 
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übernommen. Vielmehr wurde im Interesse einer leichteren Umsetzung der Neuregelun 

gen in die Praxis vereinbart, den Begriff der Beschäftigungszeit iSv. § 19 BAT-0 auch bei 

den anderen Vorschriften des BAT-0 zugrunde zu legen, bei denen Zeiten einer früheren 

Tätigkeit eine Rolle spielen können. Auf diese Weise wurde erreicht. dass grundsätzlich 

nur einmal die Beschäftigungszeit ermittelt werden muss (vgl. Clemens/Scheuring/Stein 

gen/Wiese BAT-0 Stand August 2003 § 19  Erl. 2 und 3). 

 

36 Als "Beschäftigungszeit" wird im Geltungsbereich des BAT-0 ebenso wie im Geltungs 

bereich des BAT grundsätzlich nur "die bei demselben Arbeitgeber" zurückgelegte Zeit 

erfasst. Zeiten bei anderen Arbeitgebern können deshalb, soweit nicht ausnahmsweise 

etwas anderes bestimmt ist, nicht auf die Beschäftigungszeit iSv. § 19 BAT-0 bzw.§ 19 

BAT angerechnet werden (vgl. BAG 18.  Januar 1996 - 6 AZR 346/95 - zu 1 a der Grün-  

de mwN; Clemens/Scheuring/Steingen/Wiese BAT-0 Stand August 2003 Erl. 3). Auch bei 

einem  nach dem 31. Dezember 1990 erfolgten Arbeitgeberwechsel schließen die   ge 

nannten Bestimmungen eine Berücksichtigung der vorherigen Beschäftigungszeitgrund 

sätzlich aus und stellen nicht allgemein darauf ab, dass der Angestellte durchgehend im 

öffentlichen  Dienst beschäftigt  war.  Deshalb kann auch die Übergangsvorschrift Nr. 3  

zu§ 19 BAT-0 nicht in der vom Landesarbeitsgericht befürworteten Weise weit  ausge   

legt werden. Richtig ist zwar, dass es sich beim Rat des Kreises W und dem beklagten 

Land nicht um identische Arbeitgeber handelt und dass das beklagte Land auch nicht 

Rechtsnachfolger des Rates des Kreises W ist, dh. die Übergangsvorschriften regeln Fäl 

le eines anrechnungsunschädlichen Arbeitgeberwechsels. Gleichwohl kann daraus nicht 

geschlossen werden, dass jeglicher Arbeitgeberwechsel zu DDR-Zeiten im Bereich der 

Funktionsnachfolge des heutigen Arbeitgebers unschädlich wäre. Vielmehr ist daran fest 

zuhalten, dass die Berücksichtigung früherer Beschäftigungszeiten bei den in der Über 

gangsvorschrift genannten Einrichtungen oder Betrieben nur "nach Maßgabe des Absat 

zes l" des§ 19 BAT-0 erfolgen kann, dh. ein Arbeitgeberwechsel zu DDR-Zeiten führt 

grundsätzlich ebenso zur Nichtanrechnung der bei dem früheren Arbeitgeber zurückge 

legten Beschäftigungszeit wie ein Arbeitgeberwechsel im zeitlichen Geltungsbereich des 

BAT-0 (vgl. auch Clemens/Scheuring/Steingen/Wiese aaO Erl. 6.3 vor Bsp. 7 iVm. Erl. 6.1 

vorletzter Absatz). Der Wechsel der Klägerin vom Rat des Kreises B zum Rat des Kreises 

W wurde jedoch auch nach dem Recht der DDR als Arbeitgeberwechsel angesehen, wie 

sich bereits aus dem Aufhebungsvertrag vom 14. Dezember 1972 und dem Abschluss ei 

nes neuen Arbeitsvertrages mit dem Rat des Kreises W ergibt. Damit erfüllt die Klägerin 

nicht die Voraussetzung der Vollendung einer Beschäftigungszeit von 40 Jahren für die 

geforderte Jubiläumszuwendung gern. § 39 Abs. 1 BAT-0. 

 

37 2. Selbst für die Annahme einer "unbilligen Härte" iSv. § 19  Abs. 1 Unterabs. 3  BAT-0 

und eine Anrechnung der früheren Beschäftigungszeit nach dieser Vorschrift wäre wegen 

der Stellung des Unterabs. 3 in Abs. 1 auf jeden Fall Voraussetzung, dass es sich um eine 

Wiedereinstellung bei demselben Arbeitgeber handelt. Sollen Zeiten einer Beschäftigung 

bei anderen Arbeitgebern angerechnet  werden, kommt nur die Inanspruchnahme des  

Abs. 4 unter den dort festgelegten Voraussetzungen in Betracht (vgl. Clemens/Scheu 

ring/Steingen/Wiese BAT Stand Juli 2003 § 19 Erl. 11 am Ende). Insoweit hat bereits das 

Arbeitsgericht zutreffend darauf hingewiesen, dass sich die Klägerin für die von ihr be 

gehrte Anrechnung der Beschäftigungszeit beim Rat des Kreises B mangels Vorliegens  

der Voraussetzungen des § 19 Abs. 4 BAT-0 auch nicht auf das Schreiben der Bezirksre 

gierung vom 14.  Oktober 1992  berufen kann (vgl. BAG 24. Mai 2000 - 10 AZR 402/99 -    

AP BAT-0 § 39 Nr. 1, zu II 4 der Gründe). 
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38 3. Nicht streitgegenständlich ist ein Anspruch der Klägerin auf eine Jubiläumszuwendung 

wegen Vollendung einer Beschäftigungszeit von 25 Jahren. Über diesen Anspruch und  

die Frage, ob eine etwaige Berufung des beklagten Landes auf§ 70 BAT-0 gegen Treu  

und Glauben (§ 242 BGB) verstieße, hatte der Senat deshalb nicht zu befinden. 

 
39 III. Die Kostenentscheidung folgt aus§§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. 

 
40 Dr. Freitag   Fischermeier   Marquardt 

 
41 Lindemann   Petri 




